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Übersicht 
 

Bodenwert: 8.040.000 €
Sachwert: 15.350.000 €
Ertragswert: 17.750.000 €

Verkehrswert/Nutzfläche: 12.883 €/m²
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete 25,1
Verkehrswert/Grundstücksfläche: 27.664 €/m²

Verkehrswert: 17.650.000 €
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1 Vorbemerkungen 
 
Auftraggeber: Bank Immobilien GmbH 

Auftragseingangsdatum:  12.03.2007 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert (§ 194 BauGB) 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Vermögensübersicht 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

16.03.2007 

Eigentümer: lt. vorliegender Eintragungsmitteilung: 
 

·  Bank Immobilien GmbH 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 16.03.2007 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 

eine Mitarbeiterin der Bank, 
 
eine technische Mitarbeiterin des Sachverständigen und der unterzeichnende 
Sachverständige selbst. 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Das Gebäude war zum Besichtigungszeitpunkt vermietet und demzufolge voll-
ständig möbliert. Die Besichtigung bezieht sich daher auf die sichtbaren Gebäu-
deteile. Verdeckte Schäden können nicht ausgeschlossen werden, sind aber nach 
Auskunft des Auftraggebers nicht vorhanden. 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

einer technischen Mitarbeiterin des Sachverständigen. 
 
Das Gutachten wurde unter meiner Leitung und vollständigen Verantwortung 
erstellt. 
 

Besonderheit:  Mietverträge wurden dem Sachverständigen nicht vorgelegt. Das Gebäude wird 
für bankeigene Zwecke genutzt, so dass für diese Bewertung davon ausgegangen 
wird, dass ein fiktiver Erwerber entweder einen Mietvertrag mit der Bank ab-
schließen oder das Gebäude selbst nutzen würde.  
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Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden: Diese werden nur soweit erfasst, wie sie für die Er-

mittlung des Verkehrswertes nötig sind. Es wurden keine zerstörenden Untersu-
chungen durchgeführt, berücksichtigt werden nur sichtbare, nicht verdeckte 
Mängel. Insofern stellt dieses Gutachten kein abschließendes Gutachten über 
bauliche Mängel und Schäden dar. Es liegt ein Bauschadensgutachten des öffent-
lich bestellten und vereidigten Sachverständigen Emil Bank vor, welches zum 
Schluss kommt, dass hier keine wesentlichen Bauschäden vorliegen. Es sind 
Gesamtschäden in Höhe von 1.000 € festgestellt, die im Rahmen einer normalen 
Instandhaltung durchgeführt werden können.  
 
Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende Merkmale 
aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, 
Ausstattungen und Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
 
Schädlinge und Schadstoffe: Untersuchungen auf pflanzliche und tierische 
Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien (z.B. Holz-
schutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes wurden 
nicht durchgeführt. 
 
Baugrund: Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende 
Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 
Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsäch-
lich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung der baulichen 
Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen 
wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Berlin, ca. 3,4 Mio. Einwohner; Stadtbezirk Mitte  
 
Zentrum 

Entfernung zu Geschäften des täglichen Bedarfs: fußläufig 

innerörtliche Lage: 
 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus + S-Bahn): fußläufig 
 

Lagequalität: 
(sachverständige Einschätzung) 
 

Wohnlage: gut Geschäftslage: beste Repräsentationslage 

 Die Lage des Grundstückes ist als ausgesprochen repräsentativ einzuschätzen. 
Es gibt keine Lage in Berlin, die repräsentativer sein könnte. Der direkte Be-
zug zum Platz, die „Adresslage“ Großer Platz 15 und der Bezug zu den „wich-
tigen“ Botschaften ergeben ein Gesamtbild, welches in Berlin einmalig ist. 
Dieser Umstand wird dadurch repräsentiert, dass das Gebäude vom Eigentü-
mer nahezu ausschließlich für Repräsentationszwecke genutzt wird.  
 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

vorwiegend gewerbliche Nutzung; geschlossene, i.d.R. 4-7-geschossige Bau-
weise 
 

Immissionen: keine am Großer Platz;  
überdurchschnittlich durch Straßenverkehr durch Straßen 

 

2.2 Erschließung 
Straßenart: 
 

Repräsentationsplatz mit Anlieger- und Lieferverkehr; 
daneben: Bundesstraße;  
daneben: überregionale Verbindungsstraße 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn aus Natursteinpflaster; Gehwege beidseitig vorhan-
den, befestigt mit Gehwegplatten und Kleinpflaster 
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Fernwärme und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Ka-
nalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nach-
barliche Gemeinsamkei-
ten: 
 

mehrseitige Grenzbebauung des Gebäudes 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 

Schwingungsdämpfer wegen des S-Bahntunnels, weiße Wanne wegen drü-
ckendem Grundwasser; keine Grundwasserschäden erkennbar 
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2.3 Grund und Boden 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Berlin-Mitte  1000 2-5 
     
Kataster: Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
 Berlin-Mitte 885 10 418 
 Berlin-Mitte 886 11 0,01 
 Berlin-Mitte 887 12 7 
 Berlin-Mitte 888 13 27 
 Berlin-Mitte 889 14 186 
   Summe: 638,01 m² 
    
Grundstückszuschnitt: rechteckig   
 

2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs: 
 
Aus Gründen der Anonymisierung wurde der Scan des Grundbuches aus 
Abteilung II hier entfernt. 
 
Diese Eintragungen werden als nicht wertrelevant betrachtet, da sie die 
Nutzung des Bewertungsobjekts nicht beeinträchtigen.  
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 24.02.2006 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines 
Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. bestehende Schul-
den bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 
 
Das Gesamtobjekt ist laut Auskunft des Auftraggebers an die Bank AG ver-
mietet. Es ist eine monatliche Miete von rd. 59.000 € vereinbart.  
 

Vermietungssituation: 
 

Quelle: Auftraggeber 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rech-
te sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

 Quelle: Auftraggeber  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Meier, Herr Schulze, Bezirksamt Mitte, 08.03. und 
21.03.2007 und 23.03.2007 
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2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Gemischte Bauflächen 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Das zu bewertende Objekt liegt im Wirkungsbereich des Bebauungsplans Nr. 
K-578, rechtskräftig am 01.01.2000. Dieser enthält die folgenden Festsetzun-
gen: 
 
Das Grundstück ist im Bebauungsplan als Kerngebiet dargestellt. Eine Ge-
schossfläche von rd. 1.600 m² ist zulässig. Es besteht Baukörperausweisung, 
51,5 m über NN sind möglich. Wohnungen oberhalb des Erdgeschosses sind 
allgemein zulässig. 
 

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Das Grundstück liegt im Bereich der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme 
„Botschaften“.  
 
Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine Erhal-
tungssatzungen im Sinne der §§ 172-174 und keine städtebaulichen Gebote im 
Sinne der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Meier, Herr Schulze, Bezirksamt Mitte, 08./21./ und 
23.03.2007 

 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 
 

Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei. Ein Wasser- und Abwas-
seranschluss ist vorhanden. Es sind keine Beiträge offen. 
 
Quelle: Auftraggeber; telefonische Auskunft, Herr Wasser, Berliner Wasserbetriebe, 13.03.2007 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden Eintragungen. 
 
Quelle: Schriftliche Auskunft, Frau Müller, Bezirksamt Mitte 
 

Denkmalschutz: 
 

Das Grundstück ist in der Denkmalliste Berlins als Gartendenkmal Nr. 999999 
„Großer Platz“ eingetragen. Dieser Umstand beeinflusst den Wert des Objek-
tes nicht wesentlich. 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 

Naturschutz: 
 

Es sind keine über die generell geltende Baumschutzverordnung hinausgehen-
den naturschutzrechtlichen Festsetzungen getroffen worden. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 
 

Wasserschutz: Das Bewertungsobjekt liegt nicht in einer Trinkwasserschutzzone. 
 
Quelle: www.stadtentwicklung.berlin.de/Geodaten/Karten-online 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
Bodenbelastung: Das Grundstück ist im Altlastenkataster der zuständigen Unteren Boden-

schutzbehörde nicht aufgeführt. 
 

Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen). 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 
 
Gebäudetyp: Büro- und Geschäftshaus mit vier Vollgeschossen; voll unterkellert 

 
Baujahr:  1998 (laut Broschüre der Architekten) 

Bauweise: massiv mit Stahlbetondecken 

Dach: Dachform: Flachdach 

Deckung: Falzzink (lt. Vorgutachten) mit umlaufender Attika 

Aufbauten: Lichtband 

   
Fassade: vorgesetzte, profilierte Fassadenelemente, konventionell verfugt 

Fenster: durchgehend Fenster mit Isolierverglasung 
 

Keller :  trocken, Boden: Kunststoffbelag; Technik, Cateringräume, Lager und WCs 

Sanitärbereich: Objektart Bauweise Qualität 
Fliesen türzargenhoch sehr gut 

WC freihängend sehr gut 
 

 
Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Räume Marmor, Parkett, Teppich 

Nassräume Marmor 

   
Küche: Es sind Pantryküchen gehobener Qualität vorhanden.  

 

Heizung: Fernwärme mit Flachheizkörpern und Thermostatventilen, Fußbodenheizung und 
Kühldecken 
 

Besonderheiten: Schwingungsdämpfer wegen des S-Bahntunnels, sog. „weiße Wanne“ wegen 
drückendem Grundwasser (lt. Broschüre der Architekten); Balkone; Aufzug 
 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in sehr gutem Zustand. Das gesamte Bauwerk ist aus-
gesprochen hochwertig errichtet und mit entsprechenden Materialien ausgestattet. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des Bo-
denrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen und für plausi-
bel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage durchgeführt. 

Sachwertverfahren 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden. 
 
Obwohl das Objekt nicht vorrangig zur Selbstnutzung gedacht ist, kann es auch als Sachwertobjekt 
betrachtet werden. Das Sachwertverfahren wird daher stützend angewendet. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 

=

=

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 8.038.926,00 €

Der Bodenwert beträgt rund: 8.040.000,00 €

Summe der Zu- und Abschläge -37 %

(An Bewertungsstichtag und Grundstückseigenschaften) angepasster Bodenrichtwert: 12.600,00 €/m²

Eigenschaft Begründung Zu-/Abschlag

GFZ
Umrechnung anhand von Umrechnungskoeffizienten.
Quelle: Berliner Gutachterausschuss, 2004

-37 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet): 16.03.2007 20.000 €/m²

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück hinsichtlich der
Geschossflächenzahl. Im Folgenden wird diese Eigenschaftdes Richtwertgrundstücks mittels
Umrechnungskoeffizienten angepasst, so dass das Richtwertgrundstück und das Bewertungsgrundstück
vergleichbar sind.

Bodenrichtwert 01.01.2005 20.000 €/m²

Bodenrichtwert 01.01.2006 20.000 €/m²

GFZ 4,5 2,5
Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
Flächenart Mischfläche Mischfläche
baureifes Land ja ja
Fläche keine Angabe 638 m²

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück
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3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung 
 
Grundstücksfläche 
 
Qualität Fläche Quelle 

baureifes Land 638,01 m² Grundbuch 
    

 
Beitrags- und Abgabenzustand 
 
Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei (siehe Abschnitt 2.4.2.2). 
 
 
Geschossflächenzahl (GFZ) 
 
Auf dem Grundstück ist die angegebene GFZ erzielbar, daher wird diese bauliche Ausnutzbarkeit in der 
Berechnung angesetzt. 
 

Geschossfläche 1.580,00 m²
Grundstücksfläche 638,01 m²

= rd. 2,5GFZ ==
 

 
Es wurde die im Broschüre der Architekten1 angegebene BGF von 1.974 m² als Grundlage verwendet. Die 
BGF wurde durch die Geschossanzahl inkl. Keller (5 Geschosse) geteilt und mit den oberirdischen Ge-
schossen (4 Geschosse) multipliziert: 1.974 / 5 = 394,80 m² * 4 = 1.579,20 m², rd. 1.580 m² Geschossfläche. 
 
 
Bodenrichtwert 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert ver-
wendet. Der Bodenrichtwert ist seit Jahren unverändert, daher ist keine zeitliche Anpassung notwendig. 
 
 
GFZ-Anpassung 
 
Um die Unterschiede in der Bebaubarkeit zu berücksichtigen, wurde eine Anpassung anhand der in der Be-
rechnung angegebenen Umrechnungskoeffizienten durchgeführt. 
 

GFZ 2,5 � Faktor = 0,693 0,693

GFZ 4,5 � Faktor = 1,1023 1,1023
= rd. 63 %

 
 
 

                                                      
1 Maßstäbliche Grundrisse lagen dem Unterzeichner nicht vor.  
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3.3 Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

+
=

Verwaltung 2,00 % 703.320,00 € 14.066,40 €

Gewerbe 5,60 €/m² 1.370,00 m² 7.672,00 €
Instandhaltung

Gewerbe 4,00 % 703.320,00 € 28.132,80 €
Mietausfallwagnis
Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Rohertrag 703.320,00 €

Summe 1.370,00 m²
58.610,00 € 703.320,00 €
58.610,00 € 703.320,00 €

Gewerbe 1.370,00 m² 42,78 €/m²
Fläche Miete/m²Einnahmen Miete/mtl Miete/Jahr

Summe 49.871,20 € 49.871,20 €

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten) 653.448,80 €

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 3,50 % 281.400,00 €
Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 372.048,80 €

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 71 Jahre 26,087
Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 9.705.637,05 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 8.040.000,00 €
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 17.745.637,05 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 0,00 €
Ertragswert 17.745.637,05 €

Der Ertragswert beträgt rund: 17.750.000 €
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 
Flächen 
 
Die Nutzfläche wurde vom Auftraggeber angegeben.  
 
Quelle: Auftraggeber 
 
 
Rohertrag 
 
1. Datenlage 
 

Eine Prüfung der tatsächlich beim Eigentümer eingehenden Mieteinnahmen ist dem Sachverständigen nicht 
möglich. 
 
 

Pos Gewerbeeinheit
Bau-
jahr

Ausstattung   

1 Bank EG 1998 hochwertig 325,00 50,00 16.250,00 50,00 16.250,00
2 Bank 1. OG 1998 hochwertig 325,00 50,00 16.250,00 50,00 16.250,00
3 Bank 2. OG 1998 hochwertig 320,00 45,00 14.400,00 45,00 14.400,00
4 leer 3. OG 1998 hochwertig 230,00 45,00 10.350,00 45,00 10.350,00
5 Lager/Catering UG 1998 durchschnittlich 170,00 8,00 1.360,00 8,00 1.360,00

 
 
 
 
 

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

Lage
NKM

Ist
[€]

Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

 

Anz. Jahresübersicht

5 Gewerbe: 1.370,00

0 0,00
5 1.370,00 42,78 58.610,00 703.320,00

100 % 1.370,00 42,78 58.610,00 703.320,00

Gesamt: 1.370,00 58.610,00 703.320,00 58.610,00 703.320,00

JNK
Soll-Miete

[€]
Soll-Miete

[€/m²]

Monatl.
Ist-Miete

[€]

Monatl.
Soll-Miete

[€]

JNK
Ist-Miete

[€]

Fläche
[m²]

Ist-Miete
[€/m²]

   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

   davon zum Stichtag unvermietet:
   davon zum Stichtag vermietet:

 

2. Art des Mietansatzes 
 

Der Rohertrag wird als nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete gemäß § 17 Abs. 1 WertV angesetzt.  
 

3. Gewerbemieten: 
 

Marktlage 
 

Es steht zwar ein großer Bestand an Büroflächen leer, allerdings ist in der Adresslage Großer Platz keinerlei 
Leerstand vorhanden. Es steht außer Zweifel, dass in dieser Lage bei entsprechendem Angebot eine 
Höchstmiete zu erzielen wäre. Die derzeitige Miete ist nach Ansicht des Sachverständigen nachhaltig, da 
eine Vielzahl von Verbänden oder Banken bereit und in der Lage wären, eine solche Miete zu zahlen. Zu-
dem orientiert sich der Markt an der vereinbarten Miete, die mit einem Mieter erstklassiger Bonität verein-
bart ist. Der Mietvertrag läuft noch bis zum 31.12.2012 mit drei 5-jährigen Optionen zur Verlängerung.  
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Vergleich zum Mietenspiegel und anderen Marktquellen 
 

Gewerbemietenspiegel der IHK (Neuvermietung; €/m² nettokalt) 2002-2006 
 

 

 
 

Gewählter Mietansatz und sachverständige Einschätzung 
 

Büro- und Reprä-
sentationsflächen: 

 Zuschnitt ist für eine sehr repräsentative Büronutzung geeignet. Die 
Fläche wäre stockwerksweise leicht unterteilbar. Für die Repräsenta-
tionsräume wird ein Ansatz von 50 €/m² gewählt, orientiert am Mit-
telwert der Spanne für Einzelhandels- und Gastronomieflächen. Die-
ser Ansatz berücksichtigt, dass das Objekt nicht für eine „normale“ 
Büronutzung ausgerichtet ist. Die hochrepräsentativen Büroflächen 
werden mit 45 €/m² angesetzt.  
 

Lagerflächen:  Die Cateringflächen und Lagerflächen im UG sind gut und zweckmä-
ßig geschnitten. Der Mietwert wird hier mit 8,- €/m² geschätzt.   

 

Bewirtschaftungskosten 
 
Quelle: Berliner Gutachterausschuss  
 
 

Liegenschaftszinssatz 
Die vom Berliner Gutachterausschuss abgeleiteten Liegenschaftszinssätze sind nur sehr bedingt anwendbar, 
da sie nicht für 1A-Lage Objekte abgeleitet wurden.  
 

Die Deutsche Bank Immobilien GmbH gibt Maklervervielfacher heraus. Mit Stand vom 2. Quartal 2005 
wird für Büro- und Geschäftshäuser in 1A-Lagen einen Vervielfacher von 19,0 angegeben. Seitdem hat sich 
die Marktnachfrage laut Auskunft des Gutachterausschusses und eigenen Marktbeobachtungen drastisch 
verbessert. Aus diesen Werten lässt sich ein Liegenschaftszinssatz zurückrechnen, der vom Sachverständi-
gen zum Bewertungsstichtag für das Bewertungsobjekt mit 3,5 % geschätzt wird.  
 
 

Restnutzungsdauer 
Gesamtnutzungsdauer Gebäudealter Restnutzungsdauer 

80 Jahre 9 Jahre 71 Jahre 
 

 
 

Vervielfältiger 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsaspek-
ten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Liegenschaftszins-
satzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
 
 

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
Im vorliegenden Bewertungsfall sind keine besonderen wertbeeinflussenden Umstände vorhanden. 
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3.4 Sachwertermittlung 
 

x

=

+

=

+

=

-

=

+

=

+

=

x

=

+

= 15.366.954,75 €Sachwert

15.350.000 €Der Sachwert beträgt rund:

15.366.954,75 €Marktangepasster vorläufiger Sachwert

0,00sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände

16.175.741,84 €Vorläufiger Sachwert

0,95Marktanpassungsfaktor

8.135.741,84 €Wert der Gebäude und Außenanlagen

8.040.000,00 €Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung)

7.898.778,49 €Zeitwert

236.963,35 €Wert der Außenanlagen (Prozent vom Gebäudewert) 3 %

Restnutzungsdauer 71
531.081,16 €6,3 %

Alterswertminderung (nach Ross) Gesamtnutzungsdauer 80

1.285.910,79 €Baunebenkosten (in Prozent vom Herstellungswert) 18 %

8.429.859,65 €Herstellungswert (mit Baunebenkosten)

20.000,00 €Summe 20.000 €

7.143.948,86 €Herstellungswert (ohne Baunebenkosten)

Besonderes Bauteil Balkone 20.000 €

Teilausbau, besondere Bauteile, besondere Einrichtungen (ohne Baunebenkosten)

Art Ausbau, Bauteil, Einrichtung Herstellungswert

3.608,89 €/m² BGFNormalherstellungskosten zum Stichtag 3.608,89 €/m² BGF

7.123.948,86 €Herstellungswert (Fläche x Normalherstellungskosten)

Normalherstellungskosten im Basisjahr (2000) 3.395,00 €/m² BGF
Baupreisindex zum Stichtag 106,3

1.974,00 m² BGFFläche

 
 



 

 
(Muster)Gutachten 2007-164  Seite 17 von 21  
 

3.4.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Sachwertberechnung 
 
Flächen 
 
Quelle: Broschüre der Architekten 
 
 
Normalherstellungskosten 
 
Bei Kleiber sind NHK für Bankgebäude angegeben. Diese geben bei einem Baujahr 1985 bis 1999 von 
Normalherstellungskosten bei stark gehobener Ausstattung von 3.120 €/m² bis 3.390 €/m² aus. Im vorlie-
genden Fall wird der obere Spannewert gewählt, da das Baujahr zum Ende der Periode hin liegt und eine 
stark gehobene Ausstattung vorliegt.  
 
Quelle: Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 5. Auflage, 2007, Seite 3.085 
 
 
Besondere Bauteile  
 
Im Herstellungswert sind gemäß den Modellvorschriften der Wertermittlungsverordnung (WertV) nicht alle 
Arten von Bauteilen erfasst. Die zusätzlichen besonderen Bauteile werden daher einzeln erfasst und als zu-
sätzliche Kosten angesetzt. Dies erfolgt vor der Berechnung der Baunebenkosten. Der Fahrstuhl wurde 
durch Ansatz eines stark gehobenen Ausstattungsstandards bereits berücksichtigt.  
 
Quelle: siehe Fachliteratur in Abschnitt 4 Literaturverzeichnis 
 
 
Baupreisindex 
 
Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr (2000) an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses des Baupreisindexes am Wertermittlungsstichtag und des 
Baupreisindexes im Basisjahr (= 100). 
 
 
Baunebenkosten 
 
Quelle: Kleiber, Simon, Weyers: Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 5. Auflage, 2007, Seite 3.085 
 
 
Restnutzungsdauer 
 

Gesamtnutzungsdauer Gebäudealter Restnutzungsdauer 
80 Jahre 9 Jahre 71 Jahre 

 

 
 
Alterswertminderung 
 
Die Alterswertminderung erfolgt nach der von Ross entwickelten Funktion. 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2006 
 
 



 

 
(Muster)Gutachten 2007-164  Seite 18 von 21  
 

 
Außenanlagen 
 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und pauschal in 
ihrem Zeitwert geschätzt.  
 
Quelle: Gerardy, Möckel, Troff: Praxis der Grundstücksbewertung, Verlag Moderne Industrie, Loseblattsammlung, Landsberg am 
Lech, Stand: 9/2004  
 
 
Marktanpassungsfaktor 
 
Marktanpassungsfaktoren für Objekte in derartigen Toplagen sind nicht bekannt. Da aber in den exponierten 
Lagen nach wie vor gebaut wird und Grundstücke erworben werden, kann geschlussfolgert werden, dass 
den dort tätigen Marktteilnehmern der Erwerb und die Neuerrichtung von Gebäuden lohnenswert erscheint. 
Bei einem Gebäude wie dem der Bank ist davon auszugehen, dass es eine hinreichende Anzahl von Investo-
ren (insbesondere aus dem Ausland) gibt, die eine solche Prestigeadresse auch zu Preisen nahe der Herstel-
lungskosten erwerben würden. Dies muss mit einem Marktanpassungsfaktor nahe 1,0 berücksichtigt wer-
den. Der Sachverständige muss, da keine gesicherten Ableitungen vorliegen, den Marktanpassungsfaktor 
frei schätzen. Das Ergebnis der Sachwertermittlung ist naturgemäß damit verhältnismäßig unsicher, was bei 
der Ableitung des Verkehrswertes aus den Verfahrensergebnissen berücksichtigt wird. Der Marktanpas-
sungsfaktor wird objektspezifisch mit 0,95 geschätzt.  
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Im vorliegenden Bewertungsfall sind keine besonderen wertbeeinflussenden Umstände vorhanden. 
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3.5 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen  
 

Gewicht Verfahrenswert
x = x =
x = x =

Summen:

Summe der gewichteten Werte:
Summe der Gewichte:

Das gewogene Ergebnis beträgt zum Wertermittlungsstichtag rund:

Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert gemäß§ 7 Wertermittlungsverordnungaus den Ergebnissen
dieser Verfahren unter Würdigung (d.h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzuleiten.

17.650.000,00 €

1,0

Begründung

vorrangig ertragsorientiert
vorrangig ertragsorientiert

…wird im Folgenden die jeweilige Aussagefähigkeit der ermittelten Verfahrenswerte eingeschätzt und daraus ein gewichtetes Mittel gebildet.

Gewichtung1. Objektart:
1,0

17.750.000 €
15.350.000 €

Ertragswert:
Sachwert:

Ertragswert:
Begründung

2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung?

Anhand der in der Verfahrenswahl dargelegten Auswahlkriterien… 

1. Welche Verfahren vollziehen die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nach?

1,0
Sachwert: 0,1

18.517.500 €
1,05

17.635.714 €=

0,5

Gewichtung

0,1

genauer Bodenwert, kein abgeleiteter Marktanpassungsfaktor

767.500 €

sichere Mieten, örtlicher Liegenschaftszinssatz

1,0
Gewichteter Wert

15.350.000 €0,05
1,00 17.750.000 €

Daten

Sachwert:

Sachwert:
Ertragswert:

2. Datenqualität:
Ertragswert:

Ergebnis: Objektart

1,05
0,5

18.517.500 €

17.750.000 €
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3.6 Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Büro- und Geschäftshaus mit 1.370 m² Nutz-
fläche in 1A-Lage. 

Der Verkehrswert für das Grundstück Großer Platz 15 in 10100 Berlin wird zum Werter-
mittlungsstichtag 16.03.2007 mit rd. 

17.650.000,00 € 
ermittelt. 

 
 
 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Berlin, den 28.03.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffent-
lich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die 
Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke 
 
zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung 
(WF-Zert), Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwertermittlung 
einschließlich Bewertungen für finanzwirtschaftliche 
Zwecke (Personalzertifizierung nach DIN EN ISO/IEC 
17024) Zert.-Nr. 0102-004 
 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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5 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
 
BauGB: Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

5.9.2006 (BGBl. I S. 2098) m.W.v. 12.9.2006 
 

BauNVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 
1990 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. 
April 1993 (BGBl. I 1993 S. 466) 
 

WertV: Wertermittlungsverordnung vom 06. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2209), zuletzt geändert durch Artikel 3 Bau-
ROG vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081) 
 

WertR:  Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken in der Fassung vom 19. Juli 
2002 (BAnz Nr. 238a vom 20. Dez. 2002) 
 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195), Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 
2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 
3412), Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 22. Mai 2003 
(BGBl. I S. 738) 

 

6 Haftungsausschluss 
 
a) Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten. Das beauf-

tragte Gutachten ist jedoch nur für den angegebenen Zweck bestimmt, was seinen Schutzbereich darauf begrenzt. Eine dar-
über hinausgehende Verwendung bedarf schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers. 

b) Haftungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

c) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Sachverständigenpflichten oder aus sonstiger 
schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, hat er die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden in vollem 
Umfang zu ersetzen. 

d) Im Übrigen wird die Haftung für Schäden aus fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Verletzung 
ausdrücklich versprochener oder zentraler Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) sowie für die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer für den eingetretenen 
Schaden Versicherungsschutz in Anspruch nehmen kann. 

e) Soweit die Haftung für schuldhafte Pflichtverletzung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für schuldhaftes Fehlverhalten bei 
Angestellten, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 
© Urheberrechtsschutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung (§§ 15 - 20 WertV) 
Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Erträge  
(Mieteinnahmen) 

- 
Bewirtschaftungskosten 

(vom Eigentümer zu tragende Kosten) 
- 

Ertragsanteil des Bodens 
= 

Gebäudeertragsanteil 
dieser wird kapitalisiert über die 

Restnutzungsdauer 
= 

Gebäudeertragswert 
+ 

Bodenwert 
= 

Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - 
dadurch ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV) 

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV) 

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig 
gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 
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Das Sachwertmodell der Wertermittlungsverordnung 
 
Das Sachwertverfahren ist in den §§ 21 - 25 der Wertermittlungsverordnung beschrieben. 
 
Der Sachwert setzt sich wie folgt zusammen: 
 

Herstellungswert 
- 

Alterswertminderung 
+ 

Wert der Außenanlagen  
(Anschlüsse, Anpflanzungen etc.) 

+ 
Bodenwert 

= 
vorläufiger Sachwert 

x 
Marktanpassungsfaktor 

= 
Sachwert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
 

Herstellungswert 
Der Gebäudeherstellungswert wird durch Multiplikation des Gebäuderauminhalts (m³) oder der 
Gebäudefläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare 
Gebäude ermittelt. Dem so ermittelten Herstellungswert ist noch der Wert von besonders zu 
veranschlagenden Bauteilen und besonderen (Betriebs)Einrichtungen sowie die Baunebenkosten 
(BNK) hinzuzurechnen. 
 

Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude 
mit annähernd gleichem Ausbau- und Ausstattungsstandard. Sie werden für die Wertermittlung auf 
ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Normalherstellungskosten besitzen 
überwiegend die Dimension “€/m³ Rauminhalt des Gebäudes” und verstehen sich inkl. 
Mehrwertsteuer. 
 

Normgebäude, besonders zu veranschlagende Bauteile 
Bei der Ermittlung des Gebäuderauminhalts oder der Gebäudeflächen werden einige den 
Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäudeteile nicht erfasst (z.B. Kelleraußentreppen, 
Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, Balkone und Dachgauben). Das Gebäude ohne diese 
Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit “Normgebäude” bezeichnet. 
Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu dem für das Normgebäude ermittelten Wert 
durch Wertzuschläge besonders zu berücksichtigen. 
 

Besondere Einrichtungen 
Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Herstellungskosten von Gebäuden mit üblicherweise 
vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. 
Besondere Einrichtungen, wie Sauna, Swimming-Pool, Kamin o.Ä. müssen daher gesondert 
berücksichtigt werden. 
 

Baunebenkosten (§ 22 Abs. 2 WertV) 
Zu den Herstellungskosten gehören auch die Baunebenkosten (BNK), welche als “Kosten für 
Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen sowie für die in unmittelbarem 
Zusammenhang mit der Herstellung erforderlichen Finanzierung” definiert sind. 
Sie werden als Erfahrungs(Prozent)sätze in der üblicherweise entstehenden Höhe angesetzt. 
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Gesamtnutzungsdauer 
Dies ist die Zeit, wie lange das Gebäude ab Fertigstellung voraussichtlich wirtschaftlich sinnvoll 
genutzt werden kann. Man versteht darunter die Zeit, wie lange es seine erwarteten Erträge erbringen 
kann, ohne umfassende Modernisierungen zu benötigen. Die technische Standdauer eines Gebäudes 
ist hingegen oftmals deutlich höher. 
Nach der vorherrschenden Meinung, ist die wirtschaftliche GND von Wohngebäuden auf 60 bis 100 
Jahre begrenzt. 
 
Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 
Als Restnutzungsdauer (RND) wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen (und 
sonstigen) Anlagen bei ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch 
wirtschaftlich genutzt werden können. Sie ist demnach auch in der vorrangig substanzorientierten 
Sachwertermittlung entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen Zustand des 
Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  
 
Alterswertminderung (§ 23 WertV) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird üblicherweise nach dem 
Abschreibungsmodell von Ross auf der Basis der sachverständig geschätzten wirtschaftlichen 
Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils üblichen Gesamtnutzungsdauer (GND) 
vergleichbarer Gebäude ermittelt. 
 
Baumängel und Bauschäden (§ 24 WertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i.d.R. bereits von Anfang an anhaften - z.B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung.  
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere 
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage 
der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch 
pauschale Ansätze oder durch auf Einzelpositionen bezogene Kostenermittlungen erfolgen. 
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein 
aufgrund einer in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte 
Bestandsaufnahme, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
 
Außenanlagen (§ 21 Abs. 4 WertV) 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen 
(insb. Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, 
Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insb. Gartenanlagen). 
 
Marktanpassungsfaktor (§ 7 Abs. 1 Satz 2 WertV) 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis “vorläufiger Sachwert” ist in aller Regel nicht mit 
hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis “vorläufiger Sachwert” 
(= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d.h. an die für vergleichbare Grundstücke 
realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels eines Marktanpassungsfaktors. 
Dieser sog. Marktanpassungsfaktor ist durch Nachbewertungen aus realisierten 
Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechneten vorläufigen Sachwerte 
(= Substanzwerte) abzuleiten. Er ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen 
entsprechenden, nach den Vorschriften der WertV ermittelten “vorläufigen Sachwerte” 
(=Substanzwerte). 
 
Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 25 WertV) 
Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, insbesondere Baumängel und Bauschäden, oder 
Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 
 


